
Ausgleichsquittung  
 

 

 

  

 

Hiermit bestätigen die Unterzeichner, dass sie gegeneinander keine Ansprüche mehr 

aus dem Arbeitsverhältnis erheben oder geltend machen. Der Arbeitnehmer be-

scheinigt insbesondere, dass ihm sämtlicher zustehender Arbeitslohn oder sonstige 

Zahlungsansprüche (Urlaubsabgeltung, Urlaubsgeld, Spesen, Überstundengelder 

etc.) ausbezahlt bzw. abgerechnet wurden. Er bestätigt den Erhalt der Arbeitspapie-

re. Er bestätigt, dass er alle dem Arbeitgeber gehörenden Vermögensgegenstände 

vollständig zurückgegeben hat. 

 

 

 

       

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

             

Arbeitnehmer     Arbeitgeber 
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